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Jeſuiten P. Patrizi edirten zwei Bücher de interpretatione Scripturarum

Sacrarum , Romaèe 1844 rühmend hervorgehoben und denſelben ein bal⸗

diges ausgedehnteres Bekanntwerden in Deutſchland gewünſcht werden .

F. 110 .

Wenn neben dieſen beiden von Gott unmittelbar eingeſetzten und von

einander ganz unabhängigen oberſten Gewalten die Iſraeliten einmal Luſt

bekommen ſollten , ſich ein rein politiſches Oberhaupt ſelber zu erwählen ,

ſo ſollte ihnen dieß nicht verwehrt ſein , nur ſollten ſie keinen Anderen als

einen Iſraeliten zum Könige wählen dürfen ( Deut . 17 , 14 — 20 . ) Dem

zukünftigen Könige des Volkes war verboten , viele Pferde zu halten , viele

Weiber zu nehmen , große Schätze an Gold und Silber aufzuhäufen .

Statt deſſen ward ihm eingeſchärft , eine von den Leviten genommene Ab⸗

ſchrift des Deuteronomiums (ef . §. 104 . ) ſich geben zu laſſen , und ſie zu

beſtändigem fleißigem Selbſtunterrichte ſtets bei ſich zu führen .

XXIV . Moyſes . Fortſetzung⸗

Theokratiſches Bürgerrecht .

F. 111 .

Ebenſogut als geborene Iſraeltten ſich durch Abgötterei und andere

mit dem Tode zu beſtrafende Verbrechen ihres Bürgerrechtes verluſtig

machten , konnten auch Nichtiſraeliten in die Gemeinde Gottes aufgenom⸗

men werden , nur ſollten bei der Aufnahme in den bürgerlichen Verband

gewiſſe Unterſchiede beobachtet werden . Edomiter und Egypter , welche

durch zwei Generationen im Lande gelebt hatten , wurden im dritten Ge⸗

ſchlecht aufgenommen ( Deut . 23 , 7. 8. ) . , Ammoniter und Moabiter jedoch

waren für immer ausgeſchloſſen , ſelbſt wenn ſie bereits nach der zehnten

Generation noch im Lande wohnten G. 3 —6 . ) , woraus zu folgen ſcheint ,

daß andere Nationen ungehindert nach der zehnten Generation in die

iſraelitiſche Gemeinde eintreten konnten . Caſtraten und Söhne einer ge⸗

meinen Dirne ( V. 1. 2. ) wurden , ſelbſt wenn ſie von iſraelitiſchen Eltern

herſtammten , zur Gemeinde nicht zugelaſſen .

2 .

Obwohl ſomit Alle dem Geſetze Gottes gehorſamen Iſraeliten und

einmal aufgenommenen Fremdlinge in ihren theokratiſchen Rechten einander
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gleich waren , ſo folgte daraus nichts deſto weniger keine abſolute bürger⸗
liche Gleichſtellung , indem ein zahlungsunfähiger Bürger es ſich gefallen
laſſen mußte , zur Berichtigung ſeiner Schulden mit ſeiner ganzen Familie
an irgend einen wohlhabenden anderen Bürger , ja ſelbſt einen nichtiſrae⸗

litiſchen Fremdling , der im Lande wohnte , zu Knechten verkauft zu wer⸗
den ( Lev . 25 , 39 . 47 . ) . Der Kaufpreis wurde jedoch nach dem Werthe
der binnen einer kurzen Reihe von Jahren zu leiſtenden Arbeiten berech⸗
net , indem im nächſten Erlaßjahre alle Leibeigenſchaft eines gebornen
Iſraeliten von ſelbſt wieder aufhörte (vergl . §. 66 . Deut . 15 , 12. ) . Wollte

jedoch im Erlaßjahr ein Knecht oder eine Magd freiwillig im Dienſte
ihres bisherigen Herrn verbleiben , ſo ſtand einem Ifraeliten auch dieſes
unbeſchadet ſeiner übrigen Rechte frei ( Deut . 15 , 16 . 17. ) ; nur durfte er
in dieſem Falle , nachdem ihm zum bleibenden Zeichen ſeiner Leibeigenſchaft
das Ohrläppchen mit einem Pfriemen an die Thüre des Hauſes einen

Augenblick war feſtgenagelt worden , ſeine Freiheit nie mehr zurückverlangen .

XXV . Moyſes . Fortſetzung .

Rechtspflege .

§. 113 .

Alle in die Gemeinde Gottes aufgenommenen Ifraeliten , Reiche wie

Arme, der König wie der Leibeigene , ſtanden ſich ſomit in Beziehung auf
ihre bürgerlich- theokratiſchen Rechte einander vollkommen gleichberechtiget
gegenüber , und das Verbrechen heimtückiſchen Seelenverkaufes ſollte , an
einem Iſraeliten verübt , ſogar mit dem Tode beſtraft werden ( Deut . 24 , 7. ).
Auf dieſen Grundſatz hin durfte Niemand , welcher ſich eines auch noch
ſo ſchweren Verbrechens ſchuldig gemacht hatte , bloß auf Eines Zeugen
Ausſage hin verurtheilt werden ( Deut . 17 , 6. 19 , 15. ) , weil man ſonſt
dem Einen mehr als dem Anderen Glauben geſchenkt hätte . An falſchen

Zeugen ſollte , wenn die Falſchheit ihrer Ausſage erwieſen war , eben die

nämliche Strafe , welche ſie über einen unſchuldigen Mitbürger herbeizu⸗
führen geſonnen waren , ſelber vollzogen werden ( Deut . 19 , 16 —21 . ) .

Insbeſondere ſollten Wittwen und Waiſen ihres Rechtes nicht beraubt

werden dürfen ( Deut . 24 , 17 . 27 , 19. ) .
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